Sehr geehrter Herr Menge,

vielen Dank für Ihrn freundlichen Protestbrief an Herrn Verteidigungsminister Dr. Franz Josef Jung. Sie werden sicher verstehen, dass wegen der Vielzahl der im Ministerium täglich eingehenden Briefe nicht alle Schreiben und Fragen durch den Minister selbst oder die Mitarbeiter des Ministeriums beantwortet werden können. So wurde mir auch Ihr Frage mit dem Auftrag einer Beantwortung übergeben.

Die Bundeswehr ist immer an einem konstruktiven Dialog mit dem Bürger interessiert, der uns hilft die Leistungsfähigkeit der Streitkräfte zu verbessern, oder den Kontakt zum Bürger zu vertiefen. Ich darf ich Ihnen insofern versichern, dass Ihre Gedanken, - wie die vieler anderer Bürgerinnen und Bürger auch -, die ihnen gebührende Beachtung finden werden. Wenn auch nicht jede einzelne Stimme unmittelbar auf dem Schreibtisch des Ministers gelangt, so findet doch jede Zuschrift  Eingang in eine zusammengefasste "Meinungs- und Motivlage" der Bevölkerung, die sicher auch die verantwortlichen Politiker bei Ihrer Entscheidung berücksichtigen.

In der Sache lassen Sie mich anmerken, dass zu keinem Zeitpunkt  in den Gesprächen zwischen dem BMVg und dem Bundespräsidialamt daran gedacht war, auf das Eiserne Kreuz zurückzugreifen.

"Die Bundeswehr ist nun eine Armee im Einsatz für den Frieden geworden.

Deshalb ist es richtig, besondere Leistungen von Soldaten zu würdigen – sie sind im Einsatz mit dem Risiko für Leib und Leben auch besonders gefordert", so der Minister am 06. März des Jahres

Insofern ist der Gedanke folgerichtig  eine  Tapferkeitsauszeichnung für Soldaten der Bundeswehr als fünfte Stufe des bereits vorhandenen Ehrenzeichens der Bundeswehr einzuführen. Das Ehrenzeichen gibt es bisher in den vier Stufen Ehrenmedaille, Ehrenkreuz in Bronze, Silber und Gold. Um eine weitere Stufe einzuführen ist eine Änderung des Stiftungserlasses erforderlich, die durch den Bundesminister der Verteidigung zu veranlassen und durch den Bundespräsidenten zu genehmigen ist.

Die Abstimmung über diese Ergänzung ist weitgehend abgeschlossen. Es folgt jetzt die Zeichnung durch den Bundesverteidigungsminister und den Bundesinnenminister. Abschließend erfolgt die Genehmigung durch den Bundespräsidenten und die Veröffentlichung im Bundesgesetzblatt. In der Folge werden dann auch weitere Einzelheiten zur Tapferkeitsauszeichnung bekannt gegeben.

Der Respekt vor dem Amt des Bundespräsidenten gebietet, sich zu einem möglichen Ergebnis seiner abschließenden Entscheidung nicht vorab zu äußern.

In der Hoffnung hinreichend geantwortet zu haben, stehe ich für weitere Fragen gerne zur Verfügung.

Mit freundlichen Grüßen

Im Auftrag

Michael Ruess

Oberstleutnant

